
Anlage 5 zur Sitzungsvorlage Nr. 25-V-70-0008 
 
Aufgrund der §§ 5, 19 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. 
März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 
2025 Nr. 24) und des § 10 des Hessischen Straßengesetzes in der Fassung vom 8. Juni 2003 
(GVBl. I 2003, S. 166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 426, 430), 
sowie der §§ 1, 2, und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24. März 2013 (GVBl. 
I 2013, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die 
Stadtverordnetenversammlung am xx. November 2025 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit öffentlich bekanntgemacht wird: 
 

Satzung 
zur Änderung der Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen 

Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden 
(Straßenreinigungssatzung) 

 
Artikel 1 

 
Die Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung) vom 18. Dezember 2014, veröffentlicht am 23. 
Dezember 2014 im Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 20. Dezember 2023, veröffentlicht am 27. Dezember 2023 im Wiesbadener 
Kurier, in Kraft getreten am 1. Januar 2024, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„(4) Die der Ermittlung der Gebührensätze zugrunde liegende Kalkulationsperiode umfasst 
zunächst das Kalenderjahr 2026. Sie erstreckt sich vom 1. Januar 2026 bis zum 31. 
Dezember 2026. Anschließend umfasst die Kalkulationsperiode jeweils zwei 
Kalenderjahre, zunächst vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028, sodann vom 1. 
Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2030 und so fort.“ 
 

2. § 11 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
“(5) Die Benutzungsgebühr beträgt jährlich je Berechnungsmeter in der 
 
1. Reinigungsklasse A2 

 
24,28 EUR 

2. Reinigungsklasse A3/2 
 

27,00 EUR 

3. Reinigungsklasse A3 36,42 EUR 
 

4. Reinigungsklasse A5 
 

60,70 EUR 

5. Reinigungsklasse A7 
 

84,98 EUR 

6. Reinigungsklasse A13 
 

157,82 EUR 

7. Reinigungsklasse B1 
 

5,52 EUR 

8. Reinigungsklasse B2 
 

11,04 EUR 

9. Reinigungsklasse B3 
 

16,56 EUR" 

 



3. § 15 erhält folgende Fassung 
 
„§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Die Stadt ist berechtigt, personenbezogene Daten der Anschlussnehmer und deren 
Empfangs- und Handlungsbevollmächtigten zu verarbeiten, wenn dies zur Erfüllung einer 
nach dieser Satzung bestehenden Aufgabe oder Verpflichtung erforderlich ist. Erforderlich 
ist es insbesondere zum Zwecke der Bedarfsplanung, der Abgabenkalkulation, der 
Festsetzung und Beitreibung nach Maßgabe des Gesetzes über kommunale Abgaben 
sowie des Gebühreneinzugs mittels Lastschriftermächtigung, Angaben über die 
abgabenpflichtigen Personen mit Name und Adresse, deren Auskünfte nach § 12 Abs. 4 
dieser Satzung sowie Angaben über die erschlossenen Grundstücke automatisiert zu 
erheben, zu speichern und zu verwenden. Im Falle des Gebühreneinzugs mittels 
Lastschriftermächtigung betrifft dies auch die SEPA-Daten (Daten für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr im einheitlichen Euro Zahlungsverkehrsraum).“ 
 
(2) Über Grundstücke im Stadtgebiet werden folgende Angaben erhoben, gespeichert und 
verarbeitet: 
1. Gemarkung, Flur, Grundstücksfläche, Flurstücke mit Nummern und Adresse,  
2. Name und Adresse der Anschlussnehmer, 
3. Name und Adresse der Empfangs- und Handlungsbevollmächtigten der 
Anschlussnehmer 
 

4. Das Straßenverzeichnis (Anlage zur Straßenreinigungssatzung) wird wie folgt geändert: 
 

a. Nach der Zeile  
Adalbert-Stifter-Straße Sonnenberg B 1 

wird die Zeile 
Adam-Lux-Straße Kostheim C 

eingefügt. 
 

b. Nach der Zeile 
Adolf-Todt-Straße (von Stettiner Straße bis Wilhelm-
Kalle Straße) 

Biebrich B 2 

wird die Zeile 
Adolphus-Busch-Weg Kastel C 

eingefügt.  
 

c. Nach der Zeile 
Alfred-Schumann-Straße Schierstein C 

wird die Zeile 
Allensteiner Weg Bierstadt C 

eingefügt.  
 

d. Nach der Zeile 
Am Allersberg Sonnenberg B 1 

wird die Zeile 
Am Alten Lindewerk Kostheim B 1 

eingefügt. 
 

e. Nach der Zeile 
Am Hang Dotzheim C 

werden die Zeilen 
Am Hainpark Nordenstadt C 
Am Hasenpfad Delkenheim C 



eingefügt.  
 

f. Nach der Zeile 
Am Lindenborn Auringen C 

wird die Zeile 
Am Lindequartier Kostheim C 

eingefügt.  
 

g. Nach der Zeile 
Am Nickelsborn Kastel B 2 Kastel B 2 

wird die Zeile 
Am Pappelwäldchen Kastel C 

eingefügt.  
 

h. Nach der Zeile 
Am Ruhwehr Naurod C 

werden die Zeilen 
Am Sägewerk Kostheim C 
Am Sauerstoffwerk Kostheim C 

eingefügt.  
 

i. Die Zeilen 
Am Wolfsfeld (von Kloppenheimer Weg bis 
Kloppenheimer Str.) 

Bierstadt C 

Am Wolfsfeld (von Ziegler Straße bis Kloppenheimer 
Weg) 

Bierstadt B 2 

werden durch die Zeile 
Am Wolfsfeld  Bierstadt B 2 

ersetzt.  
 

j. Nach der Zeile 
An der Igstadter Straße Nordenstadt C 

wird die Zeile 
An der Käßmühle Erbenheim B 2 

eingefügt.  
 

k. Nach der Zeile 
Anglergasse Schierstein C 

wird die Zeile 
Anhalterweg Bierstadt C 

eingefügt.  
 

l. Nach der Zeile 
Anna-Birle-Straße  Kastel B 2 

wird die Zeile 
Anna-Seghers-Straße Kostheim C 

eingefügt.  
 

m. Nach der Zeile 
Anton-Zeeh-Straße Kastel B 1 

wird die Zeile 
Apfelweg Nordenstadt C 

eingefügt.  
 

n. Nach der Zeile 



Arndtstraße Mitte A 3 Mitte A 3 
wird die Zeile 
Arnoldsteiner Weg Biebrich C 

eingefügt.  
 

o. Nach der Zeile 
Bergwiesenstraße Breckenheim C 

wird die Zeile 
Berlepschweg Bierstadt C 

eingefügt.  
 

p. Nach der Zeile 
Birkenstraße Biebrich B 1 

wird die Zeile 
Birnenweg Bierstadt C 

eingefügt.  
 

q. Nach der Zeile 
Carla-Henius-Straße  Rheingauviertel B 2 

wird die Zeile 
Carl-Bender-Straße Dotzheim C 

eingefügt.  
 

r. Nach der Zeile 
Dr. Fritz-Gontermann-Straße Naurod C Naurod C 

werden die Zeilen 
Dr.-Thomas-Broer-Weg Dotzheim C 
Dr.-Werner-Jopp-Platz Sonnenberg B 1 

eingefügt.  
 

s. Nach der Zeile 
Feldbrandstraße Kloppenheim Kloppenheim C 

wird die Zeile 
Feldkirchener Weg Biebrich C 

eingefügt.  
 

t. Nach der Zeile 
Goldgasse Mitte A 13 Mitte A 13 

wird die Zeile 
Goldparmänenweg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

u. Nach der Zeile 
Gottfried-Dörr-Straße Kastel B 2 

wird die Zeile 
Gottfried-Kiesow-Platz Nordost B 2 

eingefügt. 
 

v. Nach der Zeile 
Graf-von-Galen-Straße Klarenthal B 2 

wird die Zeile 
Gravensteinerstraße Bierstadt C 

eingefügt. 
 

w. Nach der Zeile 



Helenenstraße Westend A 7 Westend A 7 
wird die Zeile 
Helene-von-Bila-Promenade Kostheim B 1 

eingefügt. 
 

x. Nach der Zeile 
Im Kreuzer Biebrich C 

wird die Zeile 
Im Ländchen Delkenheim C 

eingefügt. 
 

y. Nach der Zeile 
In der Witz  Kastel B 2 

wird die Zeile 
Ingrid-Marie-Weg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

z. Nach der Zeile 
Innsbrucker Straße Kostheim B 1 

wird die Zeile 
Insterburger Weg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

aa. Nach der Zeile 
Irmengardstraße Sonnenberg B Sonnenberg B 1 

wird die Zeile 
Jacob-Lebel-Weg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

bb. Nach der Zeile 
Käthe-Kollwitz-Straße  Bierstadt C 

wird die Zeile 
Katzensteingässchen Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

cc. Nach der Zeile 
Kettingsacker Dotzheim C 

wird die Zeile 
Kiebitzweg Nordenstadt C 

 
dd. Nach der Zeile 

Klarenthaler Strafle (von An der Ringkirche bis Kurt-
Schumacher-Ring) Westend + Rheingauviertel A 3 

Westend + 
Rheingauviertel 

A 3 

wird die Zeile 
Klaus-Sacher-Weg Kastel C 

eingefügt. 
 

ee. In der Zeile „Kurt-Beecker-Weg“ wird die Reinigungsklasse „B 1“ durch die 
Reinigungsklasse „B 2“ ersetzt. 
 

ff. Nach der Zeile 
Langeooger Straße Dotzheim + 

Biebrich 
B 2 

wird die Zeile 
Lange Seegewann Delkenheim C 



eingefügt. 
 

gg. Nach der Zeile 
Lilienweg Dotzheim C 

wird die Zeile 
Lilly-Anheuser-Weg Kastel C 

eingefügt. 
 

hh. Nach der Zeile 
Lindenthalstraße Kloppenheim C 

wird die Zeile 
Lindenweg Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

ii. Nach der Zeile 
Ludwig-Wolker-Straße Kastel B 2 

wird die Zeile 
Luise-Ott-Straße Kostheim C 

eingefügt. 
 

jj. Nach der Zeile 
Majoranweg Sonnenberg B 1 

wird die Zeile 
Mallnitzer Weg Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

kk. Nach der Zeile 
Milchstraße Bierstadt B 1 

werden die Zeilen 
Millstätter-See-Straße Biebrich C 
Mirabellenweg Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

ll. In der Zeile Oberfeld (Wandersmann bis Emil-Krag-Str.) wird im Klammerzusatz der 
Straßenname „Emil-Krag-Str.“ durch die Wörter „einschließlich Reitplatz“ ersetzt. 
 

mm. Nach der Zeile 
Oranienstraße Mitte A 3 Mitte A 3 

wird die Zeile 
Ossiacher Weg Biebrich C 

eingefügt. 
 

nn. Nach der Zeile 
Pfanngasse Breckenheim C 

wird die Zeile 
Pfarrer-Fendel-Straße Kostheim C 

eingefügt. 
 

oo. Nach der Zeile 
Pfarrer-Luja-Platz Dotzheim C 

wird die Zeile 
Pfarrer Ruhl-Platz Bierstadt B 2 

eingefügt. 
 



pp. In der Zeile Poststraße (von Venator Straße bis Patrickstraße) wird im 
Klammerzusatz der Straßenname „Venator Straße“ durch den Straßennamen 
„Sandbachstraße“ ersetzt. 
 

qq. Nach der Zeile 
Querstraße Biebrich B 1 

wird die Zeile 
Quittenweg Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

rr. Nach der Zeile 
Rembrandtstraße Nordost B 2 

wird die Zeile 
Renettenring Nordenstadt C 

eingefügt. 
 

ss. Die Zeile 
Sandbachstraße Bierstadt C 

wird durch die Zeilen 
Sandbachstraße (von Venatorstraße bis Poststraße) Bierstadt B 2 
Sandbachstraße (Rest) Bierstadt C 

ersetzt. 
 

tt. Nach der Zeile 
Schellenbergpassage Mitte A 7 

wird die Zeile 
Schellenbergweg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

uu. Nach der Zeile 
Schwarzwaldstraße Schierstein C Dotzheim C 

wird die Zeile 
Schwester-Mauritia-Straße Kostheim C 

eingefügt. 
 

vv. Nach der Zeile 
Soonwaldstrafle Delkenheim Delkenheim C 

wird die Zeile 
Sophie-Bickel-Weg Nordost B 2 

eingefügt. 
 

ww. Nach der Zeile 
Spechtweg Dotzheim C 

wird die Zeile 
Speierlingstraße Bierstadt C 

eingefügt. 
 

xx. Nach der Zeile 
Spiekerooger Straße Dotzheim B 1 Dotzheim B 1 

werden die Zeilen 
Spittaler Weg Biebrich C 
Spitzrabauweg Bierstadt C 

eingefügt. 
 

yy. Nach der Zeile 



Weißenburgstraße Westend A 3 
wird die Zeile 
Weißenseestraße Biebrich C 

eingefügt. 
 

zz. Nach der Zeile 
Zum Nürnberger Hof Frauenstein C Frauenstein C 

wird die Zeile 
Zur Schleifmühle Erbenheim C 

eingefügt. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Wiesbaden, den___________ 2025 
 
Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 
 
 
Gert-Uwe Mende 
Oberbürgermeister 


